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Rechtserziehung und Rechtspropaganda
Zur Rechtsausbildung der Ökonomen 
und Ingenieure
Prof. Dr. sc. GÜNTER GRUNDMANN und
Dozent Dr. rer. oec. habil. HENRY HUTSCHENREUTER,
Sektion Wirtschaftswissenschaften der
Technischen Hochschule „Carl Schorlemmer“ Leuna-Merseburg

Die Rechtsausbildung ist seit langem obligatorischer Be
standteil der Studienpläne an den ökonomischen und tech
nischen Sektionen der Universitäten und Hochschulen.! Eine 
Analyse der im Lehrbereich Sozialistisches Recht an der 
Technischen Hochschule „Carl Schorlemmer“ Leuna-Merse
burg gewonnenen Erfahrungen zeigt, daß es notwendig ist, 
das methodische Vorgehen bei der Vermittlung von berufs
spezifischen Rechtskenntnissen weiter zu vervollkommnen.1 2 
Dabei geht es uns um das, Anliegen, daß entsprechend dem 
Ausbildungsziel alle Studenten die Fähigkeit erwerben, das 
sozialistische Recht den derzeitigen und künftigen Erforder
nissen der jeweiligen Berufspraxis entsprechend anzuwen
den. Die V. Hochschulkonferenz forderte von den Hochschul
lehrern, daß sie die Studenten zur gründlichen Aneignung 
der Wissenschaften führen und sie zur Beherrschung und 
Nutzung wissenschaftlicher Studien- und Arbeitsmethoden 
befähigen.3 4 Das gilt sinngemäß auch für die speziellen juri
stischen Lehrveranstaltungen in unseren Wissenschaftsdis
ziplinen. Dazu wollen wir nachfolgende Überlegungen dar
stellen.

Aus den Absolventen der ökonomischen und technischen 
Sektionen entwickelt sich ein bedeutender Teil der Kader
reserve für leitende Mitarbeiter. Von leitenden Mitarbeitern 
wird verlangt, daß sie die einschlägigen Rechtsvorschriften 
für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich zur Erfüllung 
ihrer Arbeitsaufgabe kennen und konsequent verwirklichen.* 
Für das Aufgabengebiet des Gesundheits-, Arbeite- und 
Brandschutzes trifft dieses Erfordernis sogar für bestimmte 
Werktätige ohne Leitungsfunktion zu.5 6

Es ist objektiv nicht möglich, in den Lehrveranstaltungen 
jede mit dem praktischen Bedürfnis des künftigen Tätig
keitsbereichs verknüpfte Rechtsvorschrift eingehend zu be
handeln. Und der vermittelte Lehrstoff wäre durch die ra
sche Entwicklung von Wissenschaft und Praxis auch bald 
überholt. Deshalb sehen wir eine Aufgabe vor allem darin, 
bei den Studenten jene Fähigkeit und Fertigkeit stärker her
auszubilden, die sie in die Lage versetzt, j e d e  Rechtsvor
schrift inhaltlich zu verstehen.

In diesen Lernprozessen geht es z. B. darum, daß die Stu
denten erkennen, wie die Rechtsvorschriften gestaltet sind, 
welche Wechselbeziehungen zwischen zentral erlassenen 
Rechtsvorschriften und anderen Normativakten (z. B. interne 
ministerielle Anweisungen, Beschlüsse örtlicher Volksvertre
tungen und ihrer Organe, Anweisungen von wirtschaftslei
tenden Organen und Betriebsleitern, betriebliche und genos
senschaftliche Ordnungen) bzw. Individualakten (z. B. Wei
sungen, Urteile, Schiedssprüche) bestehen und wie das Recht 
richtig und wirksam angewendet wird. Wir sehen darin auch 
eine wichtige Voraussetzung für die konsequente Rechtsver
wirklichung in ihrer späteren beruflichen Praxis. Hierfür 
vermittelt die einschlägige Literatur bisher wenig Ansatz
punkte.8 Im Hinblick auf die Lernprozesse haben, wir u. a. 
auch zu berücksichtigen, daß in den ökonomischen und tech
nischen Fachrichtungen im allgemeinen nur die von sich aus 
juristisch stärker interessierten Studenten im Rahmen ihres 
Selbststudiums das Lehrbuch der Staats- und Rechtstheorie 
zur Hand nehmen, das zudem die genannten Aspekte un
vollständig und verstreut behandelt.7

Ausgehend davon haben wir auf der Grundlage der „Ord
nung über die Vorbereitung und Gestaltung von Rechtsvor
schriften“ vom 25. Juli 1980 (GBl.-Sdr. Nr. 1056) methodische 
Hinweise für die Studenten erarbeitet.8 Sie werden noch vor 
Beginn der rechtszweigspezifischen Ausbildung — u. U. schon 
nach der Einführungsvorlesung für den gesamten juristischen 
Lehrkomplex — erläutert. Das schließt die Sorge dafür ein, 
daß der Bedarf der Studenten an Druckmaterial mit ein
schlägigen Rechtsvorschriften gedeckt wird. Erst nach der 
Vermittlung rechtsmethodischer Kenntnisse gehen wir dazu 
über, mit den Studenten anhand grundlegender Rechtsvor
schriften
— die Prinzipien und elementaren Verhaltensforderungen

des sozialistischen Staates in den für ihre berufliche Ar

beit wichtigsten Bestimmungen im direkten Zusammen
hang mit den gesellschaftlichen Prozessen zu behandeln;

— Erfahrungen und Probleme der Rechtspraxis darzustel
len;

— methodische Regeln für die Arbeit mit dem sozialistischen
Recht exemplarisch zu vertiefen und zu festigen;

— Rechtsfälle in Seminaren und Übungen zu lösen.
Die von uns erarbeiteten methodischen Hinweise enthal

ten insbesondere zu folgenden Fragen Aussagen, die anhand 
ausgewählter Probleme verdeutlicht werden:

a) Funktion und Ziel von Rechtsvorschriften,
b) Aufbau und Gliederung von Rechtsvorschriften,
c) Komplexität der Rechtsvorschriften (Verhältnis zwi

schen lex generalis und lex spezialis, Bestandteile der Rechts
normen, Einschränkungen, Ausnahmen, Fristen und Verjäh
rung),

d) graduelle Verbindlichkeitsunterschiede von Rechtsnor
men (z. B. zwischen zwingenden und dispositiven Vorschrif
ten),

e) Verhältnis zwischen Rechtsvorschrift und Vertrag 
(z. B. Wirkung von Rechtsnormen, wie staatliche Standards 
und andere Gütevorschriften, auf abgeschlossene Verträge, 
Bedeutung gesetzlicher Vorschriften über den Vertragsin
halt),

f) Adressaten der Rechtsnormen (juristische Personen wie 
Kombinate, Betriebe, staatliche Organe und natürliche Per
sonen wie Einzelleiter, Funktionsträger, Werktätige mit und 
ohne Leitungsverantwortung),

g) Wesen und Bedeutung von Legaldefinitionen und Ge
neralklauseln,

h) Bedeutung häufig gebrauchter, juristisch nicht defi
nierter Begriffe (z. B. insbesondere, grundsätzlich, entspre
chend, unverzüglich u. a.),

i) Grundsätze der Auslegung von Rechtsnormen (z. B. 
Arten der Auslegung, Auslegungsregeln für Normen und 
Verträge).

Für die Rechtsausbildung der Ingenieurstudenten ist dar
über hinaus vorgesehen, auch methodische Hinweise zur Ar
beit mit staatlichen Standards zu übergeben.

Für das Fernstudium und die postgradualen Studienfor
men Sicherheitstechnik, TKO-Leiter und Außenwirtschaft 
haben wir methodische Hinweise zur Arbeit mit Rechtsvor
schriften als Lehrmaterial erarbeitet und erprobt. Wir konn
ten feststellen, daß sich dieses Vorgehen bewährt. Die Befä
higung zur Lösung von Rechtsfällen verbesserte sich spür
bar. Die methodischen Hinweise tragen unmittelbar zum Ver
ständnis und zur richtigen Anwendung nicht behandelter 
Rechtsvorschriften bei.

Unter Auswertung der dargelegten Erfahrungen sollte die 
Integration dieser anschaulichen und die Rechtsverwirkli
chung motivierenden Methode in die Rechtsausbildung an 
den Hoch- und Fachschulen geprüft werden. Des weiteren 
ist es u. E. notwendig, die einschlägigen Lehrbücher wie Ar
beitsrecht, Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Strafrecht usw. um 
methodische Regeln zum Verstehen von Rechtsvorschriften 
zu ergänzen. Wir halten dies ebenso bei Fernstudienlehr
briefen für nützlich.
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